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Sozialdemokratische Arbeitsmarkt-, Rechts- und Gesundheitspolitik, 

gemessen am Fall SLAVIATOURS

Erlebte Erfahrungen eines Mittelständlers

wiedergegeben von Günter Kozica

SPD-Funktionäre und die sozialdemokratische Handschrift

Lückenlos dokumentierte, gut recherchierte Fallbeispiele geben ehrlichere Auskunft über die Realisierung von Partei- und Regierungsprogrammen als die Aussagen der verantwortlichen Politiker.  

Als Gerhard Schröder das Amt des Bundeskanzlers erreicht hatte, wollte er an der Verwirklichung seines Vorsatzes gemessen werden, in seiner ersten Amtsperiode die Zahl der Arbeitslosen zu halbieren. Ein guter, ein keineswegs irrealistischer Vorsatz. Ein lobenswerter Vorsatz. Er hätte nur, statt die Bosse zu umwerben, den Mittelstand frühzeitig aus einem veralteten Zwangssystem befreien müssen.  

Die Reichstagsabgeordneten des Kaiserreiches und der Weimarer Republik, die Väter des Grundgesetzes erledigten die ihnen im Mandat auferlegten Arbeiten eigenhändig, entschieden selbst. Heute hat jeder Bundestagsabgeordnete aus Steuermitteln alimentierte Assistenten. Steht eine ‚Reform‘ genannte Entscheidung an, fällt die nicht im Deutschen Bundestag, sondern, wenn überhaupt, in zusätzliche Kosten verursachenden Kommissionen – Hartz, Rürup, Herzog etc. Es stellt sich heraus, daß die Kommissionsergebnisse zumeist diffus und so realitätsfremd sind, als wären sie von Ausschüssen des Bundestages zur Welt gebracht. Es rächt sich, daß der Deutsche Bundestag keine Vertretung einer sachkundigen Wirtschaftsnation ist, sondern mehrheitlich eine Ansammlung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes. Diese hat sich vom ausführenden Diener zum in Eigennutz entscheidenden Herrscher über Volk und Staat entwickelt.

Unter noch keiner Regierung ist die Unfähigkeit, die Unwilligkeit des Kabinetts und der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, aus den Pflichten des übernommenen Amtes, aus den Pflichten des übernommenen Mandates sich tief in die Materie einzuarbeiten, sachgerecht selbst zu entscheiden, Schaden zu verhüten, so offensichtlich geworden wie in den beiden Legislaturperioden der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung, der sozialdemokratischen Fraktion des Deutschen Bundestages.  

Dem Kanzler und den sozialdemokratischen Ministern, den sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten ist das Sozialdemokratische abhanden gekommen, das Bewußtsein, in eigener Person für den Sozialstaat, die stets gefährdete Demokratie durch Erarbeiten der Materie, selbständige Entscheidung, daraus geborenes eigenständiges Handeln zum Wohle der Allgemeinheit verantwortlich zu sein. Dieser Verantwortung weichen sie zunehmend aus. 

Im überlaufenden Faß der Massenarbeitslosigkeit mißt der Fall SLAVIATOURS sicher nur wenige Tropfen. Aber die arbeitsmarktpolitische Behandlung des Falles durch Regierung und Bundestagsfraktion, durch die fallentscheidenden Hofgeismarer Amtsgerichtsdirektoren Hartenbach und Kraß-Köhler, die beide Mitglieder der SPD sind, bezeugt beispielhaft, daß sie Möglichkeiten und Ressourcen, die aus Millionen kleiner Mittelständler dem Arbeitsmarkt zugute kommen können, nicht anerkennen, nicht nutzen wollen. 

Vernichtung von Arbeitsplätzen, Verhinderung von deren Wiedereinrichtung, Schädigung des Fiskus

Das von mir 1973 gegründete Unternehmen SLAVIATOURS zählte in 1984 sechs festangestellte Beschäftigte, zusätzlich drei für Verkauf und Reiseleitung auf Provisionsbasis honorierte Mitarbeiter. In 1984 erwirtschafteten wir einen Jahresumsatz von DM 5 Millionen, hatten auf dem Sektor Donauvollcharter erstmalig gleichgezogen mit unseren Mitbewerbern Seetours und Transocean. 

Seetours war Tochter der TUI, des damals bereits weltgrößten Touristikkonzerns. Transocean gehörte über Verschachtelungen mehrheitlich dem sowjetischen Staat. Dazwischen wir, der kleine kapitallose Mittelständler ohne Konzernmutter.

Das Bundeskartellamt hat in seinem zehnseitigen Aktenvermerk vom 30.07.1985 (siehe Günter Kozica: »Der Fall SLAVIATOURS - Bundesregierung und hessische Justiz als Erfüllungsgehilfen sowjetischer Wirtschaftskrimineller«, SLAVIA-Verlag, Calden, 2002, SS. 77-84) seine Ermittlungsergebnisse im Fall SLAVIATOURS amtlich festgehalten. Im Gegensatz zu Seetours und Transocean hat SLAVIATOURS in den sechs Vollcharterjahren 1979-84 ruinöse Diskriminierung und ungerechtfertigten Boykott erleiden müssen. So ist die von uns für die Sowjets erbrachte Leistung doppelt so hoch zu bewerten wie die unserer beiden Mitbewerber.

Wir haben die aus wettbewerbsrechtswidrig betrügerisch überhöhten Charterrechnungen der Jahre 1979 bis 84 uns zugefügten Schäden nach bestem Wissen und Gewissen berechnet. Das ergibt eine bis heute von niemandem korrigierte, gar widerlegte Schadenssumme von DM 2,3 Millionen per Saldo zu viel nach Moskau überwiesenen Geldes. Noch im Jahre 1985 mußten unsere sowjetischen Vertragspartner gegenüber der Deutschen Botschaft Moskau einräumen, daß SLAVIATOURS für sie Pionierleistungen für die Einführung der Schiffe der Sowjetischen Donaureederei auf dem deutschen Markt erbracht hat, wie im Brief des Botschaftsrates Dr. Otto Heeger an Bundestagsvizepräsident Heinz Westphal vom 11.12.1985 festgehalten. Uns ist aus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kein zweiter Fall bekannt, in dem ein deutscher Vertragspartner seinem sowjetischen Pionierleistungen erbracht hat, obwohl dieser dem Deutschen vorsätzlich Schaden zugefügt hat, wo immer er nur konnte. 

Wir sind stolz darauf, in dieser prozeßträchtigen Branche keinen einzigen Prozeß mit einem Kunden oder Vertragspartner passiv oder aktiv geführt zu haben, ein unübertreffbarer Beweis für erfüllte Leistungen und Kulanz. In Anerkennung unserer Leistungen, unseres geschäftlichen Aufstieges, meines Einsatzes für Branchenbelange haben meine Kollegen mich zum Vorsitzenden des Ausschusses Reiseveranstalter im zweitgrößten deutschen Branchenverband gewählt. 

All diese bekannten und durch unwiderlegbare Beweise erhärteten Tatsachen haben den Kartellamtspräsidenten und die Bundeswirtschaftsminister nicht davon abhalten können, uns des Vertragsbruches und der zivilrechtswidrigen Vorenthaltung von Millionen Mark eingenommenen Kundengeldes der Donausaison 1984 zu bezichtigen, obwohl sie aus ihnen vorgelegten unwiderlegbaren Beweisen wußten, daß wir diese angeblich einbehaltenen Millionen bis auf den letzten Pfennig nach Moskau überwiesen hatten. 

Hatten Kartellamtspräsident Kartte, CDU, die aufeinanderfolgenden Bundeswirtschaftsminister Bangemann und Haussmann, beide FDP, deren für Tourismuspolitik ressortmäßig zuständigen Parlamentarischen Staatssekretäre Sprung und von Wartenberg, deren Leiter des Wettbewerbsreferats Groger für ihr Verbrechen an meiner Frau und mir höherrangiges Staatsinteresse als Motivation vorzuweisen, so handelten und  handeln die Direktoren des Amtsgerichts Hofgeismar, ehemals Alfred Hartenbach und seine bis heute amtierende Nachfolgerin Elisabeth Kraß-Köhler, beide SPD, aus niedrigsten Beweggründen. Sie suchen mit Beschlüssen des ihrer Leitung unterstehenden Amtsgerichts Hofgeismar das schuldlose Opfer des beispiellosen Regierungs- und Justizverbrechens in seinem Unternehmertum, seiner Altersversorgung, seiner Gesundheit, seiner Menschenwürde endgültig zu vernichten, auf daß Friedhofsruhe einkehre, die den hoheitlichen Tätern endgültige Befreiung von der Angst garantiert, sich für ihre Taten vor Disziplinar- und Strafrecht verantworten, pflichtgemäß persönlichen Regreß leisten zu müssen.

Die geschäftliche Tätigkeit der zu Unrecht beschuldigten, zu Unrecht verurteilten SLAVIATOURS GmbH ruhte seit 03. Januar 1985. Mit der seit 26.08.1991 bis heute unangefochten gebliebenen eidesstattlichen Versicherung liegt der gerichtsnotorische Beweis vor, daß die SLAVIATOURS GmbH und deren Gesellschafter nicht begangen haben, wessen sie beschuldigt, verurteilt, total ruiniert worden sind. Am 25.12.1991 erklärten die im Minsker Abkommen zusammengeschlossenen Sowjetrepubliken die Sowjetunion als nicht mehr existent. Mit ihr ging der Kläger Sowjetische Donaureederei unter. Mehr als 5 Wochen später, unterm Datum 30.01.1992, erklärte das Amtsgericht Hofgeismar, veröffentlicht am 04.02.1992, die bisher des zivilrechtswidrigen Millionenbesitzes beschuldigte, darob zu Millionenzahlungen verurteilte SLAVIATOURS GmbH wegen Vermögenslosigkeit für aufgelöst. Die Löschungsverfügung datiert vom 26.03.1992, ausgefertigt am 02.04.1992. 

Zu diesem Zeitpunkt war bereits 8 Jahre lang materiell, bereits 6 Monate lang gerichtsnotorisch bewiesen, daß die SLAVIATOURS GmbH und deren Gesellschafter nicht begangen haben, wessen sie beschuldigt, verurteilt, ruiniert worden sind. Der der GmbH und deren Gesellschaftern zugefügte finanzielle Schaden war inzwischen auf über DM 15 Millionen angestiegen, das Gesellschafterehepaar Marlene und Günter Kozica um 8 Jahre bester unternehmerischer Schaffenskraft betrogen, der Rufschaden unermeßlich.

Artikel 22.2 der Hessischen Verfassung verbietet, Bürger leiden zu lassen für Handlungen oder Unterlassungen, die sie nicht begangen haben. Der Artikel 34 Grundgesetz und einschlägige Gesetze schreiben vor, daß zu Unrecht Beschuldigte und Verurteilte unverzüglich zu rehabilitieren sind, daß der Staat bzw. die Körperschaft, die den Schaden verursacht hat, diesen dem Geschädigten ersetzen muß. Der Rückgriff auf die den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht habenden Amtsträger bleibt vorbehalten, der Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden. 

Statt nun, wie in beiden Verfassungen und darauf fußenden einschlägigen Gesetzen der Justiz vorgeschrieben, die SLAVIATOURS GmbH in den status quo ante zurückzuversetzen, das in seiner Schuldlosigkeit erwiesene Opfer des Regierungs- und Justizverbrechens rückhaltlos zu rehabilitieren, ihm Schadensersatz zufließen zu lassen, auf daß es, wie von Amtsgerichtsdirektor Hartenbach am 26.08.1991 richterlich zutreffend postuliert, seine Geschäftstätigkeit wieder aufnehmen könne, löschten Hartenbach und sein Amtsgericht die SLAVIATOURS GmbH. Dem von 1985 bis 91 als Millionenbetrüger verleumdeten Eheleuten Kozica hängten sie nun das Etikett Bankrotteure, unfähig, ein Unternehmen erfolgreich zu führen, in aller Öffentlichkeit an, mit allen daraus resultierenden unternehmerischen, rufmäßigen, rechtlichen Auswirkungen.

Der Hauptschuldige, Hartenbach, ist ab 2002 zum zweithöchsten Rechtspolitiker der Bundesrepublik Deutschland avanciert. Die Gehälter, die die beiden SPD-Funktionäre Hartenbach und Kraß-Köhler vom Steuerzahler beziehen, reichen nicht aus, die unserem Unternehmertum und dem Arbeitsmarkt zugefügten Schäden zu ersetzen. –

Als wir zum Jahreswechsel 1984/85 durch sowjetischen Boykott, regierungsamtliche falsche Verdächtigung und Verleumdung aus dem von uns aufgebauten Schiffsvollchartergeschäft als einer von damals nur 4 ständigen deutschen Schiffsvollcharteren aussteigen mußten, unternahm ein anderer  deutscher Mittelständler, der Veranstalter von Städtereisen per Flugzeug, Phoenix, erste tastende Schritte ins Schiffsvollchartergeschäft. Phoenix macht heute –gemäß Jahresstatistiken, veröffentlicht in der Fachzeitung „Fremdenverkehrswirtschaft“– rund 164 Millionen Euro Jahresumsatz, erwirtschaftet mit rund 120 Beschäftigten (laut Angaben der Personalabteilung).

Wir haben keinen Grund, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Meine Frau und ich haben ein Anrecht darauf, an unseren Leistungen gemessen zu werden, die wir trotz der uns zugefügten Millionenschäden, des uns von verlogenen Staatsgewalten fast zwei Jahrzehnte lang zugefügten Rufschadens erbracht haben. So dürfen wir uns berechtigt an der Entwicklung messen, mit der unsere Kollegen den mittelständischen Schiffsreiseveranstalter Phoenix aufgebaut haben, und das unter Bedingungen, unter denen zu arbeiten uns niemals vergönnt war. Was bewiesenes Können, nachgewiesene Leistungsfähigkeit angeht, können wir uns mit jedem erfolgreichen Reiseveranstalter vergleichen. 

Um nicht als unbescheiden zu gelten, setzen wir für uns 50% des Phoenixjahresumsatzes von rund 164 Millionen Euro, des Mitarbeiterteams von 120 an. Das ergibt rund 82 Millionen Euro Jahresumsatz, erwirtschaftet mit rund 60 Mitarbeitern. Das ist der Mindestrang, den wir heute auf dem deutschen Markt einnehmen würden, hätte die Justiz uns nach dem 26.08.1991 verfassungs- und gesetzesgemäß unverzüglich rehabilitiert und entschädigt. Gemeinde und Land würden von rund 60 Beschäftigten und 82 Millionen Jahresumsatz Steuern einnehmen, würden von unserem Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit profitieren. Daß es anders gekommen ist, und das seit nunmehr 12 Jahren, ist die Schuld Hartenbachs und der Kraß-Köhler, der sie deckenden Dienstaufsicht, der politischen Führung unseres Landes. Sie ist seit 1998 sozialdemokratisch. 

Am 22.11.2000 beschwor mich der Bundespräsident, meinen Hungerstreik abzubrechen, das Ergebnis seiner Ermittlungen zum Fall SLAVIATOURS abzuwarten. Auf dessen Eingang warte ich noch heute. Am 28.12.2000 schrieb der damalige Bundeswirtschaftsminister Dr. Werner Müller zum Fall SLAVIATOURS an Bundestagspräsident Thierse: „Es kann nach heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden, daß bei der Bearbeitung des Falles Fehler gemacht worden sind. Ich will auch nicht ausschließen, daß die in der damaligen Situation handelnden Personen unausgesprochen das Interesse eines guten Einvernehmens mit den sowjetischen Behörden über das Interesse des einzelnen Unternehmens gestellt haben ... Daß die Grenzen dieses Ermessens im konkreten Fall überschritten worden sind, kann ebenso wenig behauptet werden wie die Fehlerlosigkeit des Handelns der damals Beteiligten“. Ein Wischi-Waschi-Brief, der nicht das Papier wert ist, auf dem er geschrieben wurde! 

Ich habe Wolfgang Clement, den heutigen Bundeswirtschaftsminister, in einer Anzahl von Einschreiben anhand von Dokumenten klargemacht, welche Schuld sein Haus und das seiner Dienstaufsicht unterstellte Bundeskartellamt im Fall SLAVIATOURS auf sich geladen haben. Statt unverzüglich Rehabilitierung und Schadensersatz zu leisten, streben sie die biologische Lösung des Falles an. Clement hat mich keiner Antwort für würdig befunden. Der als unberechtigter Bonusmeilensammler öffentlich überführte Rezzo Schlauch, ein Jurist, der niemals Mittelständler war, niemals mittelständische Probleme am eigenen Leibe erfahren hat, wurde vom Bundeswirtschaftsminister als Parlamentarischer Staatssekretär ausgerechnet als Mittelstandsbeauftragter eingestellt. Er hat auf meine Schreiben genau so wenig geantwortet wie der Minister und dessen beamteter Staatssekretär. 

Sie sind, genau wie der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz, Politiker, die in Sonntagsreden den mündigen Bürger, den Arbeitsplätze schaffenden Mittelständler fordern, ihn aber von Montag bis Samstag ignorieren, kaputtgehen lassen. Und der Deutsche Bundestag, in dem die SPD die größte Regierungsfraktion stellt, findet das alles in Ordnung, spricht noch am 13.09.2002 und 10.04.2003 die im Fall SLAVIATOURS kriminellen Handelns überführte Bundesregierung in Plenumsbeschlüssen von jeglichem Verstoß gegen Gesetz und Verfassung, von der Pflicht zu Rehabilitierung und Schadensersatzleistung an das Opfer des von ihr initiierten Regierungs- und Justizverbrechens frei.

Meiner Frau und mir, Sozialdemokraten jetzt außerhalb der Partei, tut das sehr weh. Nicht nur, weil wir das Opfer sind ... –

Die intensiven Bemühungen der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion zugunsten der SLAVIATOURS GmbH 1985-89, gescheitert am Widerstand der Bundesregierung, endgültig zunichte gemacht durch die von Hartenbach und seinem Amtsgericht betriebene Löschung 1991/92

Meine Frau und ich halten die Bundesrepublik Deutschland trotz anderslautender, nunmehr neunzehnjähriger leidvoller Erfahrung noch immer für einen Rechtsstaat. Allerdings für einen sehr eingeschränkten. In der Mehrzahl der Prozesse –Bürger gegen Bürger– geht es rechtstaatlich zu. Bei Konflikten Bürger gegen Staatsgewalten –hier ist stets ein Ungleichgewicht der Kräfte– wird es schon problematisch. Konflikte gegen allerhöchste Staatsgewalten, die sich obendrein zu einer aus allen Staatsgewalten sich gegenseitig lückenlos deckenden kriminellen Vereinigung zusammengefunden haben, kann der kleine Staatsbürger nicht gewinnen. Das Ungleichgewicht der Kräfte läßt sich nur in astronomischen Zahlen ausdrücken. Aus hunderten, ja tausenden ihrer aus Steuermitteln alimentierten Juristen können die Staatsgewalten beliebig viele gegen das Opfer ihres Regierungs- und Justizverbrechens einsetzen, dem sie obendrein die Prozeßkostenhilfe verweigern. Sie argumentieren nicht über offenliegende Beweise der Schuld-, Schulden- und Rechtslage. Sie lassen ihr Opfer an der Gummiwand der Staatsmacht jahrzehntelang totlaufen, treiben es der biologischen Lösung zu. Der Fall SLAVIATOURS ist dafür Lehrbeispiel.

Als die schwarz-gelbe Bundesregierung 1985 ihr Verbrechen an uns begann, habe ich von Mitgliedern der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion aktive Hilfe erfahren. Schon im Dezember 1985 haben sich der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, MdB Rudi Walther, und Bundestagsvizepräsident Heinz Westphal für uns eingesetzt. Bereits im Frühjahr 1986 haben Franz Müntefering, damals Vorsitzender des Unterausschusses Fremdenverkehr, und weitere mehr als drei Dutzend Fraktionsmitglieder im Rahmen einer Großen Anfrage von der Bundesregierung Auskunft über den Fall SLAVIATOURS verlangt. Im Frühjahr 1988 hat MdB Horst Peter als SPD-Obmann im Petitionsausschuß des Deutschen Bundestages bei eigenen Recherchen im Bundeskartellamt das unter Verschluß gehaltene Schlüsseldokument des Falles SLAVIATOURS, den zehnseitigen Aktenvermerk des Bundeskartellamtes vom 30.07.1985 zutage gefördert. 

MdB Dr. Dietrich Sperling hat seine vielfältigen, auf Völkerverständigung abzielenden Kontakte in die Sowjetunion zu unseren Gunsten genau so genutzt wie der sowjetische Professor Dr. Wjatscheslaw Daschitschew von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. MdB Carl Ewen hat noch in 1989 die Obleute aller Fraktionen in einem gemeinsamen Fax an Professor Daschitschew dazu gebracht, auf deutscher Seite Bundeskartellamt und Bundeswirtschaftsminister die Alleinschuld am Ruin der SLAVIATOURS GmbH zuzuweisen. Sie alle haben sich für uns eingesetzt, haben den für uns sehr positiven Plenumsbeschluß vom 19.05.1988 zustande gebracht. In der Ausgabe seiner Mitgliederzeitung vom Juli 1989 bezeichnete das Präsidium des Bundes der Steuerzahler e.V. den Fall SLAVIATOURS als „Ruin durch Behördenwillkür“.

All diesen sehr ernsthaften Bemühungen zum Trotz treibt die Bundesregierung –ganz gleich, welcher Couleur– im Bündnis mit der hessischen Justiz und den hessischen Strafverfolgungsbehörden ihr gemeinsames Verbrechen an uns voran, demonstriert die Ohnmacht der Volksvertretung. Der Bundestag hat bereits 1988 zugelassen, daß die Bundesregierung seinen zutreffenden einstimmigen Plenumsbeschluß in offener Brüskierung des Parlaments in allen Punkten unausgeführt gelassen hat.  Wenn selbst der Bundestag, die Vertretung des Volkes, von dem alle Staatsgewalt auszugehen hat, Regierung und Justiz nicht zur Anerkennung der offenliegenden Wahrheit zwingen kann, wie soll das dann der kleine, finanziell und rufmäßig bereits total geschädigte Staatsbürger vermögen? Regierungs- und Justizwillkür, Regierungs- und Justizverbrechen können sich dann unbeschränkt vor der Öffentlichkeit des Rechtsstaates bis zur Vernichtung des Opfers austoben. –

Dem Hofgeismarer Amtsgerichtsdirektor Hartenbach war diese Kräftekonstellation bekannt. Seit Jahren wurde er als Nachfolgekandidat für das bisher von Rudi Walther gehaltene Bundestagsmandat gehandelt. Hartenbach war, wie ausgeführt, der über den tatsächlichen Sachverhalt, die tatsächliche Schuld-, Schulden- und Rechtslage zutreffend bestinformierte hessische Richter. Ich hatte ihm die Weichenstellung klargemacht, die nun nach Ablauf des Instanzenzuges in seinen Händen liegt: 

a) Haben wir den Sowjets, nachweisbar aus Geldverkehr und Bilanzen, eingenommene Kundengelder vorenthalten, dann haben wir Boykott, Einstellung des Kartellverwaltungsverfahrens und den Zivilprozeß selbst verschuldet. Dann bestehen dessen Urteile zu Recht. Dann war die Verpfändung unseres unbelasteten Privateigentums 1985 im Wert von rund DM 600.000,-, um unser Spezialistenteam nicht entlassen zu müssen, sondern das ganze Jahr 1985 hindurch bezahlen zu können, eine geradezu masochistische unternehmerische Dummheit. Dann haben wir unseren untadeligen unternehmerischen und kaufmännischen Ruf, unsere persönliche und berufliche Ehre, unsere Menschenwürde in gleichfalls geradezu masochistischer Weise selbst in den Schmutz getreten. Wir haben dann unsere zwölfjährige Aufbauarbeit der Jahre 1973-84 selbst zunichte gemacht, die zum Stand August 1991 auf eine Höhe von rund DM 15 Millionen angewachsenen Schäden uns selbst zugefügt. Wir haben uns die Chance, unser verpfändetes Privateigentum jemals wieder aus eigener Kraft bei der Bank auslösen zu können, selbst verbaut. Der Fall wird in Zwangsversteigerung unseres Haus- und Grundbesitzes, in Verlust unserer Altersversorgung, in totaler Verelendung enden. 

b) Leiste ich die eidesstattliche Versicherung über das Vermögen der SLAVIATOURS GmbH, und wird diese nicht angefochten als Offizialdelikt der vorsätzlich falschen  eidesstattlichen Versicherung, so erzwingt sie, wie von Hartenbach am 26.08.1991 richterlich selbst zur Geschäftsgrundlage gemacht, die Wende. 

Landesverfassung und Grundgesetz schreiben vor, im anstehenden Fall die zu Unrecht beschuldigte, zu Unrecht verurteilte GmbH in den status quo ante zu versetzen. Spätestens mit der Saison 1992 können wir, von allem Schmutz befreit,  mit dem Regierung und Justiz uns seit 1985 überhäuft haben, an den Marktstand von 1984 mit DM 5 Millionen Umsatz wieder anknüpfen, werden wir einer der führenden deutschen mittelständischen Veranstalter von Studienkreuzfahrten landes- und kulturkundlichen Charakters sein.

Es wird niemals zur Einstellung der Geschäftstätigkeit, der daraus resultierenden Schädigung Dritter kommen, Haus- und Grundbesitz können wir bei der Bank wieder auslösen, unsere ab Mitte der siebziger Jahre bestmöglich aufgebaute Altersversorgung wird meiner Frau und mir unbeschwerten Lebensabend ermöglichen. Unser zum Reiseverkehrskaufmann ausgebildeter zweiter Sohn wird Geschäft wie auch Haus und Grundstücke auf Rentenbasis übernehmen, unsere hoch angesparten Lebensversicherungen im Gesamtwert von DM 318.000,- –diese hat die Hausbank 1999 und 2001 vereinnahmt– werden hohe zusätzliche Monatsrenten ermöglichen. Wir werden nicht abhängig von unseren sehr niedrigen gesetzlichen Renten sein. 

Hartenbach und  sein Amtsgericht stellten in 1992 die Weichen auf Gleis a. Sie vernichteten unser Eigentum, die GmbH, nahmen uns damit das für den sofort möglichen Wiederaufstieg unerläßliche Unternehmen. Seine Nachfolgerin, Elisabeth Kraß-Köhler, hält bis heute dieses gerichtliche Vernichtungswerk in Gang. Ab 1992 setzen diese beiden sozialdemokratischen Justizfunktionäre in Mißbrauch ihnen anvertrauten Rechts als Verbrechenswerkzeug den von der schwarz-gelben Bundesregierung 1985 eingefädelten Prozeßbetrug zur völligen Vernichtung des Verbrechensopfers fort, seit 1998 mit Wissen und aktiver Beteiligung der rot-grünen Bundesregierung, der rot-grünen Bundestagsmehrheit. 

Wie und mit welchen Auswirkungen setzen Regierung und Justiz das ihnen anvertraute Recht als Verbrechenswerkzeug ein?

Zuerst einmal leugnen sie –Bundesregierung, Justiz, Bundestag, hessische Landesregierung, hessische Strafverfolgungsbehörden, hessischer Landtag– jeglichen Zusammenhang zwischen den uns seit 1985 zugefügten, heute mindestens 10 Millionen Euro umfassenden finanziellen Schäden, dem unermeßlichen Rufschaden, mit unserer aus beiden herrührenden totalen Verelendung. 

Noch mit Beschluß vom 18.06.2002 darf das Amtsgericht Hofgeismar, bis heute ungestraft, eine bereits achtzehn Jahre lang widerlegte Verleumdung aufwärmen: „Der Schuldner hat seine wirtschaftliche Notlage nach Überzeugung des Gerichts durch Fehlkalkulationen und unwirtschaftliches Verhalten selbst verursacht und deren Folgen zu tragen ... Dabei ist erschwerend zu berücksichtigen, daß der Schuldner die wirtschaftliche Bedrängnis selbst verschuldet und die Zahlungen an den Gläubiger böswillig verschleppt hat“. Niemand stopft diesen Rufmördern, die an uns zu Verbrechern geworden sind, ihre tödliche Verleumdung zurück in den Hals. 

Ich habe in einem halben Dutzend Schreiben an Amtsgerichtsdirektorin Kraß-Köhler Auskunft verlangt, auf welche Beweise, welche Informationen sich diese Überzeugung des Gerichts gründet. Sie hielt mich keiner Antwort für würdig. Daraufhin habe ich sie wegen vorsätzlich falscher Verdächtigung, wegen vorsätzlicher Verleumdung verklagt. Der Leitende Kasseler Oberstaatsanwalt Walcher krönte seine mehr als anderthalb Jahrzehnte lange Strafvereitelung im Amt mit dem Zynismus, die Nichtbeantwortung von Briefen sei schließlich kein Straftatbestand. Daß es um vorsätzlich falsche Verdächtigung, um Verleumdung ging und geht, unterschlägt dieser Straftäter seit mehr als anderthalb Jahrzehnten. 

Mit Plenumsbeschlüssen vom 13.09.2002 und 10.04.2003 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung von jeglichem Rechtsverstoß im Falle SLAVIATOURS, damit von jeglicher Pflicht zu Rehabilitierung und Schadensersatz freigesprochen. Wenn eine solchermaßen sich gegenseitig lückenlos deckende hoheitliche kriminelle Vereinigung lügt, verleumdet, sich gegenseitig Persilscheine ausstellt, sich von jeglicher Pflicht zu gesetzlich und verfassungsvorgeschriebener Rehabilitierung des Opfers und Schadensersatzleistung an dieses freispricht, wie soll dann das seit fast zwei Jahrzehnten in die Verelendung getriebene Verbrechensopfer sein Recht erlangen, seine Forderungen durchsetzen? Soll es sich etwa an den Heiligen Vater oder den Dalai Lama wenden?

Innerhalb dieser allmächtigen kriminellen Vereinigung sind Hartenbach, die Frau Kraß-Köhler und deren Amtsgericht Hofgeismar ununterbrochen als Ausputzer tätig. Das Amtsgericht Hofgeismar hat unter Hartenbachs Leitung  eine dreifach gesetzlich vor Löschung gesicherte GmbH in dreifachem Rechtsbruch gelöscht: 

1. Sie war von jeglichem Schuldvorwurf gerichtsnotorisch bereits 5 Monate freigesprochen. Da sie nicht die geringste Handlung oder Unterlassung begangen hat, deretwegen sie zu Unrecht beschuldigt und verurteilt worden ist, hat sie berechtigten Anspruch auf Rehabilitierung, Schadensersatz, sofortige Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit. Sie zu löschen, war und ist Rechts- und Verfassungsbruch, ganz zu schweigen von richterlichem Wortbruch und Bruch der Geschäftsgrundlage der eidesstattlichen Versicherung. 

2. Das von den Nazis zur Arisierung jüdischer Unternehmen 1934 erlassene GmbH-Gesetz soll garantieren, daß zahlungsunfähige vermögenslose Gesellschaften aus dem Markt herausgenommen werden, damit sie nicht Dritten Schaden zufügen. Die SLAVIATOURS GmbH ruhte seit Januar 1985. Niemand erhob gegen sie auch nur einen einzigen Pfennig berechtigter Forderungen. Somit gab es für die Löschung weder rechtliche noch kaufmännische Notwendigkeit.

3. Eine vermögenslose GmbH darf nicht gelöscht werden, wenn sie gegen Dritte berechtigte Ansprüche verfolgt. Ich verfolge seit 1985 berechtigte Ansprüche gegen die seit 1991 nicht mehr existente Sowjetische Donaureederei, gegen die Bundesregierung und das Bundesland Hessen. Beide letztere existieren noch und sind voll zahlungsfähig. Auch in diesem Punkt bedeutet die Löschung der SLAVIATOURS GmbH Rechtsbruch.    

Die im Fall SLAVIATOURS begangenen Straftatbestände, bereits aufgeführt auf Seite 10 der vorangegangenen Darstellung im Internet vom 05.01.2004, umfassen die Delikte: Begehen durch Unterlassen (§ 13 StGB), falsche Verdächtigung (§ 164 StGB), kreditvernichtende Verleumdung (§ 187 StGB), Freiheitsberaubung (§239 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Begünstigung (§ 257 StGB), Strafvereitelung im Amt (258a StGB), Betrug (§263 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Rechtsbeugung bis hin zur Rechtsverweigerung (§ 336 StGB), Verfolgung Unschuldiger (§ 344 StGB), Vollstreckung gegen Unschuldige (§ 345 StGB), Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB). Von der Staatsanwaltschaft Kassel über den Generalstaatsanwalt in Frankfurt, den hessischen Justizminister als deren Dienstherr bis hinauf zum Generalbundesanwalt vermag niemand in diesen angezeigten Straftatbeständen strafrechtlich relevantes Verhalten zu erkennen. 

In einer Bananenrepublik ist es üblich, daß die Staatsanwälte bei der Erkennung von Straftatbeständen ihrer eigenen Regierung nicht wie Justitia eine Binde, sondern ein Brett vor dem Kopf haben. Wie soll in solcher Bananenrepublik ein vertrags-, gesetzes- und verfassungstreuer Staatsbürger durch solche Staatsanwälte verfassungsgarantierten Schutz vor Verbrechen durch das Strafrecht erlangen?

Am 29.04.1999 schrieb mir der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Kassel, Dr. Walter Lohmeier: „Nachdem ich mich auch nochmals persönlich und intensiv um die in vielerlei Weise tragische Entwicklung im Zusammenhang mit der SLAVIATOURS kundig gemacht habe, werden wir einer Wiedereintragung der SLAVIATOURS Donauschiffsreisen und Kreuzfahrten GmbH ins Handelsregister des AG Hofgeismar unter der damaligen Registernummer HRB 242 –sofern alle gesetzlichen Erfordernisse erfüllt sind– nicht nur keine Hindernisse in den Weg legen, sondern sie auch ausdrücklich befürworten ... Die gutachterliche –und positive– Stellungnahme unsererseits erfolgt auf Anforderung des Amtsgerichts, dem gegenüber Sie, wie bereits dargelegt, den entsprechenden Restituierungsantrag zu stellen haben“. Das ist eine eindeutige Stellungnahme der gesetzlichen Selbstverwaltung der Wirtschaft, der in Puncto Löschung oder Wiedereintrag die Justiz Folge zu leisten hat. Das Amtsgericht hat dieser Forderung nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen. 

Es unterläuft aber die Forderung der IHK auf allerdings ihm von der IHK aufgezeigte Weise. Das Amtsgericht Hofgeismar verwirft meinen Restitutionsantrag, bzw. läßt ihn völlig unbeantwortet, fordert bei der IHK die Stellungnahme nicht an. Von sich aus schickt die IHK die Stellungnahme nicht an das Amtsgericht. So trifft sie dort nicht ein. Mit dieser simplen Masche ziehen sich Amtsgericht Hofgeismar und IHK Kassel zu Lasten des Justizopfers, zu Lasten des Kammermitgliedes aus der Affäre. Erneut bleibt das Opfer isoliert, triumphiert die kriminelle Vereinigung. 

Jeder Landwirt weiß, daß wenn er sein Feld gut, fleißig und rechtzeitig bestellt hat, es von Dürre und Wetterschäden verschont bleibt, ihm dann reiche Ernte in den Schoß fällt, fallen muß. Jedes Mitglied der kriminellen Vereinigung, insbesondere Hartenbach und Kraß-Köhler vor Ort, ist sich bewußt, daß spätestes im zweiten Jahrzehnt ihrer verbrecherischen Ermattungsstrategie das Opfer Ausfallserscheinungen zeitigen wird, nicht mehr allen Anforderungen in gleicher Weise nachkommen kann. 

Im Jahre 1996 begann die schwere Erkrankung meiner Frau. Sie verlor eine Niere durch Krebs. Nun ganz auf mich allein gestellt, mußte ich im Jahre 1997, um wenigstens den Anforderungen von Kunden, Leistungsträgern, Versicherungen, der Gemeinde, der Hausbank gerecht zu werden, die Steuerzahlungen an den Schadensverursacher Staat mangels Masse einstellen. Statt in rechtsstaatlich vorgeschriebener Lösung ihrem Verbrechensopfer wenigstens jetzt Rehabilitierung und Schadensersatz zukommen zu lassen, es damit wieder flott zu machen, war das für die kriminelle Vereinigung ein gefundenes Fressen. Durch ihre Mitglieder, die aufeinanderfolgenden hessischen Finanzminister Starzacher, SPD, und Weimar, CDU –beide haben von den angeblich einbehaltenen Millionen Mark nie einen Pfennig Steuergeld haben wollen– beantragte sie bei dem Kasseler Regierungspräsidenten, anfangs Hilgen, SPD, danach Scheibelhuber, CDU, ein Gewerbeuntersagungsverfahren. 

Nach zweijähriger Auseinandersetzung hängte uns Frau Scheibelhuber zu den bisherigen Etiketten „Millionenbetrüger“ und „Bankrotteure“ ein drittes diskreditierendes Etikett öffentlich an: „Unzuverlässig, ein Gewerbe auszuüben“, ein absolutes Berufsverbot. Sie ließ mich in persönlichem Schreiben vom 12.12.2000 wissen: „ ... daß ich Ihre schwierige persönliche und wirtschaftliche Situation durchaus bedaure. Ihre Enttäuschung darüber, daß es Ihnen nicht gelungen ist, Genugtuung für den Ihnen seinerzeit schuldlos entstandenen Schaden zu erhalten, vermag ich gut nachzuvollziehen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch darauf hinweisen, daß die in dem bestandskräftigen Gewerbeuntersagungsbescheid getroffene Feststellung der gewerberechtlichen Unzuverlässigkeit nicht mit dem Vorwurf eines vorwerfbaren schuldhaften oder gar strafwürdigen Verhaltens verknüpft ist.“ 

In die einfache Sprache unseres Dorfes übersetzt heißt das: Der eine Arm des Staates darf einem Mittelständler ungestraft den Laden zumachen, weil der andere Arm des Staates es dem Mittelständler vorsätzlich und schuldhaft unmöglich macht, vom Staat geforderte Leistung  zu erbringen. Abriß statt im Interesse der Allgemeinheit, insbesondere des Fiskus, gebotener Wiederaufbauhilfe. Das ist erlebte Mittelstandsförderung der hessischen Landesregierung! 

Der Betrug an den geschädigten Dritten. 

Die Umkehrung aller Werte: Täter als Richter und das Opfer im Knast
Bei fast allen Insolvenzen, kaufmännisch verschuldeten oder staatlicherseits herbeigeführten, werden Dritte finanziell geschädigt. Direkt oder über Rechtsanwälte beantragen die Geschädigten Zahlungsbefehle, Anträge auf eidesstattliche Versicherung, auf Beugehaft gegen den zahlungsunfähig gewordenen Unternehmer. Über die Hintergründe des Falles, die Ursache der Zahlungsunfähigkeit nicht oder nicht hinreichend informiert, gehen sie in gleicher Weise gegen den Unternehmer vor, der sein Unternehmen durch kaufmännisches Unvermögen selbst in die Pleite gefahren hat, gegen den, der Gelder betrügerisch beiseite geschafft, betrügerischen Bankrott angemeldet hat, wie gegen den, der zahlungswillig Opfer verbrecherischen Handelns krimineller Staatsgewalten ist, die ihn im Zustand der Zahlungsunfähigkeit halten. 

Mit gerichtlichen Zwangsmaßnahmen können die Gläubiger Geld nur dort holen, wo es bei einem betrügerischen Bankrott beiseite geschafft worden ist. Ist der Schuldner zahlungswillig, arbeits- und marktfähig, wird aber von kriminellen Staatsgewalten an erfolgreicher Weiterführung seines Unternehmens, daraus möglicher Bezahlung seiner Schulden gehindert, so ist gerichtliches Vorgehen der Gläubiger gegen ihn absolut kontraproduktiv. Weder die Antrag stellenden Anwälte noch das Ladungen zur eidesstattlichen Versicherung bzw. den Haftbefehl auf Beugehaft ausstellende Gericht informieren den Gläubiger darüber, daß er im anstehenden Fall den zahlungswilligen Schuldner, dessen Unternehmen vernichtet, sich selbst nur Kosten aufbürdet, die ausstehende Summe uneintreibbar macht. Das ist garantiert der Fall, wenn ein Gläubiger, zum Beispiel eine Bank mit eingetragenen Hypotheken an erster Stelle steht, deren Forderungen den Verkehrswert des bei einer Zwangsversteigerung zu erzielenden Preises übersteigen. In dem Falle gehen alle anderen Gläubiger, selbst die mit nachrangig eingetragenen Hypotheken, völlig leer aus. So und nicht anders sieht es im Falle SLAVIATOURS aus. 

Also liegt es im Interesse unserer Gläubiger, von Zwangsmaßnahmen gegen uns abzusehen, oder, soweit sie diese angesetzt haben., sie wieder zurückzuziehen. Sie betreiben mit ihren Zwangsmaßnahmen nur das Geschäft derjenigen Verbrecher, die in Bundesregierung und Justiz uns Rehabilitierung und Schadensersatz verweigern, um sich nicht selbst Disziplinar- und Strafrecht, der Pflicht zu persönlichem Regreß auszusetzen.  

Es ist sicher ungewöhnlich –der ganze Fall SLAVIATOURS ist bis hin zur Unglaublichkeit ungewöhnlich– aber an der Zeit, daß unsere Gläubiger mit meiner Frau und mir sich zusammenfinden zu einem Sammelklageerzwingungsverfahren, danach zu einer Staatshaftungssammelklage. Den einzelnen Staatsbürger machen die Verbrecher, die uns in Regierung und Justiz gegenüber stehen, mit ihrer unbeschränkten Macht fertig. Davon nehmen auch die Medien nur wenig oder gar keine Notiz. Finden sich hingegen alle Geschädigten mit uns, den Hauptgeschädigten, zusammen, um gegen die Schadensverursacher gemeinsam vorzugehen, kann die Justiz es sich nicht leisten, eine ganze Gruppe berechtigter Staatsbürger zu brüskieren, ist es nicht ausgeschlossen, daß die Regierung einen Vergleich auf politischer Ebene anbietet, nicht zuletzt, weil ein solch ungewöhnliches gruppenmäßiges Vorgehen gegen Bundesregierung und Justiz das Interesse der Medien findet.

Daß und wie die Justiz, hier vor allem das Amtsgericht Hofgeismar, Pionierleistungen erbringende, höchst erfolgreiche mittelständische Unternehmer auf verbrecherische Weise in den Rang von Sozialhilfeberechtigten, die allerdings die Annahme von Stütze nach wie vor ablehnen, degradiert haben, ist aktenkundig, materiell wie gerichtsnotorisch unwiderlegbar bewiesen. Meine nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommenen Berechnungen, daß uns mindestens € 10 Millionen Schadensersatz zustehen, sind bisher von niemandem korrigiert gar widerlegt worden. Die Gesamtforderungen, die die Hausbank wie auch weitere Geschädigte gegen uns erheben, liegen weit unter 10% des uns zustehenden Schadensersatzes. Das heißt also, alle geschädigten Dritten –Kunden, angemietete Leistungsträger, Versicherungen, die Gemeinde, die Hausbank– können ihre Forderungen zu 100% samt Zinsen ausgezahlt erhalten. Unsere Schuldner, Land Hessen und Bundesrepublik Deutschland, sind voll zahlungsfähig. Wir müssen sie nur zur Zahlung zwingen, gemeinsam den Fall in die Öffentlichkeit tragen, so daß er nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden kann, gemeinsam Recht und Geld erstreiten. 

Daß ich unbeugsam bin, habe ich im neunzehnjährigem Kampf gegen das Regierungs- und Justizverbrechen seit 1985 bis heute bewiesen. Ich habe Beugehaft erlitten, war durch diese nicht zu brechen. Ich werde auch künftig keine eidesstattliche Versicherung leisten, statt dessen Beugehaft auf mich nehmen, um die Verbrecher bloßzustellen, die sie ursächlich veranlaßt haben. 

Ich kann nur hoffen, daß meiner schwerkranken Frau nach 6 Krebsoperationen die absolut kontraproduktive Leistung der eidesstattlichen Versicherung erspart bleibt. Sie ist nominelle Inhaberin der Einzelfirma SLAVIATOURS Studienreisen, deren Geschäftseinstellung Ende September 2000 die Illiquidität herbeigeführt hat. Ich kann allerdings nicht ausschließen, daß die Täter, die als Richter in eigener Sache handeln, die als Richter an uns zu Straftätern, zu Verbrechern geworden sind, selbst Schwerstkranke, die überlebensnotwendig auf ärztliche Anweisung Aufregung, Streß, schwere Auseinandersetzungen meiden müssen, in Beugehaft nehmen werden. Daß dieser Staat im Fall SLAVIATOURS vor keiner Steigerung des Verbrechens zurückschreckt, hat er hinlänglich bewiesen. 

Westuffeln, am 18.01.2004                                                                                             Günter Kozica
